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Sehr geehfe Frau Koll€gin Kunert!

Ihre Frage Nr. l29lSePember:

tfie erlotgt die Nealeitlegurg der Matenstufen (bitt' fus Verfahren nd die Mekode erldT m)

und ver ist daron beteiligt?

beantworte ich wie folgt:

Das Verfahren ist in $ 12 Wohflgetdgesetz n F festgelegt

Das Statistische Bund€ssmt berechnet äufBasis der wohngeldstatisrik das Mietenniveau

aller Gemeinden ab 10.000 Einwohner und fflr die übrigen Gemeindea nach l(reisen zu-

samm€ngefss$. Berlicksichti$ werden dabei die Mieten der HauPrnieter sowie de! zu!

mietähnlichen Nutzung berechtigten Personer\ für die Mietzuschüss gelei$tet wfud Das

Mi€t€nnive.uistdiedurchschnittlicheprozentualeAbweichungderQuad.atmetemleten

von Wohnraum der Gemeindeo vom Durchschnitt des Wohffaums im Bundesgebiet Ent-

sDrechend ihrem Mietenniveau w€f,den die Gemeinden einer der sechs MieteDstufen zuge-
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ordnet. Bei Mietenstufe trI entsprechen die Mieten einer Gemeinde ungef?ihl dem Bun-

desdurchschnitt. Bei Mietensrufen I urd II liegen die lvli€ten uderhdb' bei den Mietenstu-

fen Mis vI oberhatb des Bundesdurchschnius Wenn sich das Mietenniveau einer Ge-

meinde relativ zum Bundesdurchschdtt geänden hat, ist die Mi€teflstufe edsPrechend zu

ändem. Die NeufestleSung der Mielenstufel hat bei einer Anpassung der Miethöchstbe-

üage, wie sie die wohngeldleistungsuovelle 2oO9 Yolsieht' zu erfolgen'

Ihre Frage Nr. 129/SePtember:

Ine virk sich die Neufestleglng der Mieteniaien altfdie Höhe det Wohngelds dus?

beartworte ich lYie folgt:

Die Miethöchstbeträge sind entsPrechend dell sechs Miercn$ufen gestaffelt Wenn eine

Gemeinde in eine bÖhere Miet€nstufe kommL g€lten entsPrechend höhere Miethöchstbe-

träge ffir die Wohngeldempfiinger, bei einer niedrigeren Mietstufe entsPrechend Seringere'

Von den Anderungen sind dahet nur wohngeldempfänger betroffeq deren Miete den je

weiligen Miethochstbetrag überschreitet

Die Wohngeldl€istun8snovelte 2009 ftlhrt zu erheblichen Leistungsverbesserungen insbe-

sonderedwohdieZusammenfassungderMiethöchstbeträgeaufNeubauniveau'derenEr-

höhung sowie die neu eingefühfie Heizkostenkomponente Die Verbessenrngen für den

eimelnen Haushalt fallen in Abhäagigkeit von der lokaler Mietenentwickluag unter-

schiedlich aus,

Mit frzundlichen Grtij3en
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